
1 
 

 

 

 

 

 
 
Aktuelle Steuer-Information  03/2018
 
 

Inhaltsverzeichnis der Ausgabe 03/2018: 
 
Alle Steuerzahler 
Einkommensteuererklärung 2017: Zwei interessante Neuerungen im Mantelbogen 
Betreutes Wohnen wegen Demenz als außergewöhnliche Belastung 
Neue Rechtsprechung zum Ausbildungsende im Kindergeldrecht 
 
Vermieter 
Schuldzinsen bei Ablösung eines der Vermietung dienenden Fremdwährungsdarlehens 
 
Freiberufler und Gewerbetreibende 
Europäische Datenschutzverordnung stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen 
Buchführung: Keine Pflicht zur Vergabe lückenlos fortlaufender Rechnungsnummern 
 
Gesellschafter und Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften 
Folgen überhöhter Zahlungen einer GmbH an eine dem Gesellschafter nahestehende Person 
Gewinnabführungsvertrag wird erst mit Eintragung ins Handelsregister wirksam 
 
Umsatzsteuerzahler 
Konsignationslager: Finanzverwaltung folgt der Rechtsprechung 
 
Arbeitgeber 
Aufstockungsbeträge zum Transferkurzarbeitergeld ermäßigt zu besteuern? 
Neues Verwaltungsschreiben zur Anrufungsauskunft 
 
Abschließende Hinweise 
Verstärkte Kontrollen der Bargeldbranche durch die neue Kassen-Nachschau 
Vereine: Steuererklärungen nur noch elektronisch abzugeben 
Verzugszinsen 
Steuern und Beiträge Sozialversicherung: Fälligkeitstermine in 03/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Birger Burghardt 
Steuerberater 

Arne Linde 
Steuerberater 
Diplom Finanzwirt (FH) 

Timo Sönnichsen 
Steuerberater 
Diplom Kaufmann (FH) 

 
Landwirtschaftliche 
Buchstelle 
 
 
 
Kanzlei Leck 
Peter-Ox-Straße 11 
25917 Leck 
Telefon: 04662 89 20 0 
Telefax: 04662 89 20 50 
 
 
Kanzlei Sylt / Keitum 
Munkmarscher Chaussee 2 
25980 Sylt/OT Keitum 
Telefon: 04651 93 63 20 
Telefax: 04662 89 20 50 
 
e-mail: kanzlei@bls-tax.de 
Internet: www.bls-tax.de 
 
 
 
 
Steuernummer: 
21 221 01208 
 
 
 
Bankverbindungen: 
 
VR Bank eG  
(BLZ 217 635 42) 6 160 000 
 
Nord-Ostsee Sparkasse 
(BLZ 217 500 00) 80-041 718 
 
Hypo-Vereinsbank 
(BLZ 200 300 00) 43 722 017 
 
 
 

mailto:kanzlei@bls-tax.de


2 
 

Alle Steuerzahler 

Einkommensteuererklärung 2017: Zwei interessante 
Neuerungen im Mantelbogen 
 
| In den nächsten Wochen und Monaten steht die Erstel-
lung der Einkommensteuererklärungen für das Jahr 2017 
auf dem Programm. Wie in jedem Jahr haben sich in den 
Vordrucken Änderungen im Vergleich zum Vorjahr er-        
geben. Ein Blick in den Mantelbogen (ESt 1 A 2017) zeigt 
hier insbesondere zwei interessante Neuerungen. | 
 
Ergänzende Angaben zur Steuererklärung 
 
Sind über die Angaben in der Steuererklärung hinaus       
weitere oder abweichende Angaben bzw. Sachverhalte zu 
berücksichtigen, ist in der Zeile 98 eine „1“ einzutragen. In 
einer beizufügenden Anlage sind dann die Sachverhalte zu 
erläutern, die nicht erklärt werden können, weil es dafür in 
der Steuererklärung kein Feld gibt. Gleiches gilt, wenn bei 
den in der Steuererklärung erfassten Angaben bewusst eine 
Rechtsauffassung zugrunde gelegt wird, die von der An-
sicht der Finanzverwaltung abweicht. 
 
Hintergrund für diese neue Zeile ist das Gesetz zur Moder-
nisierung des Besteuerungsverfahrens. Danach führen Ein-
tragungen in dem qualifizierten Freitextfeld (Zeile 98) 
dazu, dass der Fall aus der vollautomatisierten Bearbeitung 
ausgesteuert und durch einen Amtsträger des Finanzamts 
bearbeitet wird.  
 
Erfolgt keine Eintragung, heißt dies jedoch nicht zwingend, 
dass die Fälle automatisch veranlagt werden. Es kommt auf 
den Einzelfall an.  
 
Arbeitnehmer-Sparzulage 
 
Für zulagebegünstigte vermögenswirksame Leistungen 
setzt das Finanzamt nach Ablauf des Kalenderjahres auf  
Antrag eine Arbeitnehmer-Sparzulage fest. Dieser Antrag 
ist mit dem Eintrag einer „1“ in die Zeile 91 des Mantel-     
bogens zur Einkommensteuererklärung zu stellen.  
 
Beachten Sie | Die notwendigen Daten (elektronische 
Vermögensbildungsbescheinigung) werden von den An-
bietern elektronisch an das Finanzamt übermittelt. Die bis-
herige Anlage VL wird ab 2017 nicht mehr ausgestellt. 
 
Quelle | BMF-Schreiben vom 16.12.2016, Az. IV C 5 – S 
2439/16/10001, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 190888;  
Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens 
(BGBl I 2016, S. 1679); Anleitung zur Einkommensteuer-     
erklärung 2017 
 

Betreutes Wohnen wegen Demenz als außerge-
wöhnliche Belastung 
 
| Auch im Alter häufig auftretende Krankheiten wie          
Demenz können eine krankheitsbedingte Unterbringung 
und damit einen Abzug der Kosten als außergewöhnliche 
Belastung rechtfertigen. Dies gilt selbst dann, wenn eine 
ständige Pflegebedürftigkeit (noch) nicht gegeben ist. Dies 
hat das Finanzgericht Niedersachsen entschieden. | 

 
Sachverhalt 
Eine Erbengemeinschaft wollte die Kosten der Unter-
bringung des an Demenz erkrankten und bei Beginn des 
Klageverfahrens bereits verstorbenen Erblassers in einer 
Seniorenanlage als außergewöhnliche Belastung abzie-
hen. Da keine Pflegeleistungen in Anspruch genommen 
wurden, ging das Finanzamt jedoch von – nicht ausrei-
chenden – altersbedingten Erkrankungen aus. Zudem 
lasse sich ein adäquater Zusammenhang zwischen der 
Unterbringung und dem Krankheitsbild nicht feststellen. 

Beachten Sie | Die Abgrenzung zwischen (nur) altersbe-
dingter und krankheitsbedingter Unterbringung ist oft 
schwierig. Dies gilt vor allem dann, wenn es sich nicht um 
ein klassisches Pflegeheim handelt, sondern um eine 
Wohnanlage für betreutes Wohnen, in der auch noch ein 
selbstbestimmtes Leben ermöglicht werden soll. Das           
Finanzgericht Niedersachsen hat nun allerdings klargestellt, 
dass auch eine solche Unterbringung mit der Heilung oder 
Linderung bestimmter Krankheiten wie einer Demenz in   
einem adäquaten Zusammenhang stehen kann.  
 

Praxishinweis | Schon vor der Unterbringung sollte ein 
(fach-)ärztliches Attest eingeholt werden, wonach eine 
Unterbringung krankheitsbedingt erforderlich ist. Noch 
nicht abschließend geklärt und vom Bundesfinanzhof in 
2010 ausdrücklich offengelassen ist die Frage, wie bei  
einer bereits erfolgten altersbedingten Unterbringung 
zu verfahren ist, wenn Krankheiten und Pflegebedürftig-
keit später hinzutreten. 

 
Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 20.9.2017, Az. 9 K 
257/16, rkr., unter www.iww.de, Abruf-Nr. 199392; BFH-
Urteil vom 15.4.2010, Az. VI R 51/09 

 

Neue Rechtsprechung zum Ausbildungsende im     
Kindergeldrecht 
 
| Für Eltern endet der Anspruch auf Kindergeld nicht         
bereits mit der Bekanntgabe des Ergebnisses einer              
Abschlussprüfung, sondern erst mit dem späteren Ablauf 
der gesetzlich festgelegten Ausbildungszeit. Das hat der 
Bundesfinanzhof klargestellt. | 
 

Sachverhalt 
Im Streitfall hatte der Ausbildungsvertrag zur staatlich 
anerkannten Heilerziehungspflegerin eine Laufzeit vom 
1.9.2012 bis zum 31.8.2015. Die Tochter bestand die Ab-
schlussprüfung im Juli 2015; in diesem Monat wurden 
ihr die Prüfungsnoten mitgeteilt. Die Familienkasse hob 
die Festsetzung des Kindergelds ab August 2015 auf.   
Dabei verwies sie auf die Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs, wonach eine Ausbildung spätestens mit der 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses endet, sodass es 
nicht auf das Ende der Ausbildungszeit ankommt. Dieser 
Ansicht widersprachen jedoch das Finanzgericht Baden-
Württemberg und auch der Bundesfinanzhof. 

 
In den bislang entschiedenen Fällen war die Bekanntgabe 
des Prüfungsergebnisses der späteste in Betracht kom-
mende Zeitpunkt des Ausbildungsverhältnisses. Hiervon 
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unterscheidet sich der Streitfall, weil hier das Ausbildungs-
ende durch eine eigene Rechtsvorschrift geregelt ist.  
 
Nach § 2 Abs. 2 S. 1 der Heilerziehungspflegeverordnung 
des Landes Baden-Württemberg dauert die Fachschulaus-
bildung zur Heilerziehungspflegerin drei Jahre. § 21 Abs. 2 
des Berufsbildungsgesetzes, wonach eine Berufsausbildung 
vor Ablauf der Ausbildungszeit mit der Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses endet, war nicht anzuwenden, da die 
Ausbildung an einer dem Landesrecht unterstehenden     
berufsbildenden Schule absolviert wurde. Damit endete 
die Berufsausbildung nicht im Juli 2015, sondern erst mit 
Ablauf des Folgemonats. 
 
Quelle |  BFH-Urteil vom 14.9.2017, Az. III R 19/16, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 198758 
 

Vermieter 

Schuldzinsen bei Ablösung eines der Vermietung 
dienenden Fremdwährungsdarlehens 
 
| Erleidet ein Steuerpflichtiger bei der Umschuldung eines 
zum Erwerb einer selbstgenutzten Wohnung aufgenomme-
nen Fremdwährungsdarlehens einen Verlust, sind Schuld-
zinsen bei einer späteren Vermietung nur für den                  
Darlehensteil abziehbar, der den ursprünglichen An-      
schaffungskosten der Wohnung entspricht. So lautet eine 
wenig erfreuliche Entscheidung des Finanzgerichts         
Münster. | 
 

Sachverhalt 
Ein Steuerpflichtiger hatte zwei Eigentumswohnungen 
erworben, diese zunächst selbstgenutzt und später ver-
mietet. Die Anschaffungskosten finanzierte er ab dem 
Erwerb der zweiten Wohnung über ein Fremdwährungs-
darlehen (Gegenwert ca. 105.000 EUR). Wegen                
negativer Wechselkursentwicklung schuldete er das 
Darlehen in ein EUR-Darlehen (139.000 EUR) um.  
 
Das Finanzgericht entschied, dass die auf den Differenz-
betrag von 34.000 EUR entfallenden Schuldzinsen nicht 
als Werbungskosten abziehbar sind. Denn insoweit      
besteht kein wirtschaftlicher Zusammenhang mit der 
Einkunftsart Vermietung und Verpachtung. 

 
Bereits im Jahr 2016 hatte der Bundesfinanzhof ent-        
schieden, dass sich die Verschlechterung der Vermögens-
situation infolge der Realisierung eines Währungsverlusts 
als Vermögensverlust im Privatbereich darstellt. Dass der 
Bundesfinanzhof im jetzt gegen die Entscheidung des          
Finanzgerichts Münster anhängigen Revisionsverfahren 
von seiner Linie abrückt, Kursverluste bei Fremdwährungs-
darlehen bei den Einkünften aus Vermietung und Ver-   
pachtung grundsätzlich nicht zum Abzug zuzulassen, muss         
bezweifelt werden. 
 
Quelle | FG Münster, Urteil vom 26.9.2017, Az. 12 K 
1832/16 E, Rev. BFH Az. IX R 36/17, unter www.iww.de,     
Abruf-Nr. 199364; BFH, Beschluss vom 4.3.2016, Az. IX B 
85/15 
 
 

Freiberufler und Gewerbetreibende 

Europäische Datenschutzverordnung stellt Unter-
nehmen vor neue Herausforderungen 
 
| Ab dem 25.5.2018 gelten neue Datenschutz-                   
bestimmungen, die grundsätzlich alle Unternehmen           
betreffen und in bestimmten Bereichen weitreichende     
Anpassungen erforderlich machen. Auslöser dafür ist die 
Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). | 
 
Bereits am 25.5.2016 ist die DS-GVO in Kraft getreten. Nach 
einer Übergangszeit von zwei Jahren gilt sie ab dem 
25.5.2018. Betroffen sind alle europäischen Unternehmen, 
die personenbezogene Daten erfassen und verarbeiten. 
 
Die DS-GVO enthält Vorschriften zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
und schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natür-     
licher Personen, insbesondere deren Recht auf Schutz       
personenbezogener Daten.  
 
Unternehmen müssen ein abgestimmtes, transparentes 
und nachvollziehbares System zur datenschutzrechtlichen 
Bewertung der Verarbeitung personenbezogener Daten 
aufbauen. Das bedeutet im Kern Folgendes:  
 

· Grundlegende Anforderungen an die Sicherheit 
der Verarbeitung von personenbezogenen         
Daten sind einzuhalten. 

 
· Geeignete technische und organisatorische 

Maßnahmen sind umzusetzen, um ein dem          
Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewähr-
leisten. 

 
· Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist regelmäßig 

zu prüfen und zu bewerten. 
 

· Beweislastumkehr: Die Unternehmen müssen 
beweisen, dass sie die Vorschriften einhalten. 

 
Bei einem Verstoß drohen hohe Strafen. Die maximale 
Geldbuße beträgt bis zu 20 Mio. EUR oder bis zu 4 % des 
gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes im vorange-
gangenen Geschäftsjahr. Es gilt der Wert, der höher ist.  
 

Praxishinweis | Weitere Hinweise zur DS-GVO finden 
Sie u. a. im Internetauftritt der Bundesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit (unter: 
www.iww.de/s400). 

 
Quelle | Europäische Datenschutz-Grundverordnung 
(2016/679/EU-DS-GVO; EU-Kommission, Pressemitteilung 
vom 24.1.2018, unter: europa.eu/rapid/press-release_IP-
18-386_de.htm 
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Buchführung: Keine Pflicht zur Vergabe lückenlos 
fortlaufender Rechnungsnummern 
 
| Nur weil ein Unternehmer keine lückenlos fortlaufenden 
Rechnungsnummern verwendet, ist das Finanzamt nicht zu 
einer Gewinnerhöhung mittels Schätzung berechtigt. Dies 
hat das Finanzgericht Köln für den Fall der Gewinner-        
mittlung durch Einnahmen-Überschussrechnung ent-      
schieden. | 
 

Sachverhalt 
Ein Steuerpflichtiger hatte auf seinen elektronischen 
Rechnungen Buchungsnummern verwendet, die com-
putergesteuert durch eine Kombination aus Veranstal-
tungsnummer, Geburtsdatum des Kunden und Rech-
nungsdatum erzeugt wurden. Damit wurde jede             
Buchungsnummer zwar nur einmalig vergeben, diese 
bauten aber nicht numerisch aufeinander auf.  
 
Nach einer Betriebsprüfung vertrat das Finanzamt die 
Ansicht, dass dies ein schwerwiegender Mangel der 
Buchführung sei und nahm für jedes Streitjahr eine      
Gewinnerhöhung durch einen (Un-)Sicherheitszuschlag 
von jeweils 4.000 EUR vor. Begründung: Auch bei der 
Einnahmen-Überschussrechnung setze das Gesetz eine 
Einzelaufzeichnung der Einnahmen voraus. Um die Voll-
ständigkeit kontrollieren zu können, sehe der Einzelauf-
zeichnungsgrundsatz die Vergabe einer (fortlaufenden) 
Rechnungsnummer vor. Dies sah das Finanzgericht Köln 
anders. 

 
Aus den umsatzsteuerlichen Vorschriften und der Abgaben-
ordnung ergibt sich nach Ansicht des Finanzgerichts          
auch für Einnahmen-Überschussrechner die Pflicht, Auf-
zeichnungen einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und          
geordnet vorzunehmen. Eine gesetzlich konkretisierte 
Pflicht zur Vergabe einer (z. B. numerisch) fortlaufenden   
lückenlosen Rechnungsnummer resultiert daraus aber 
nicht. 
 
Beachten Sie | Zwar verlangt § 14 des Umsatzsteuerge-
setzes die Angabe einer fortlaufenden Nummer mit einer 
oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung der 
Rechnung einmalig vergeben wird. Diese Vorschrift steht 
nach Überzeugung des Finanzgerichts Köln aber systema-
tisch im Zusammenhang mit dem Vorsteuerabzug. Sie 
dient nur dem Zweck, die Korrespondenz von Umsatz-     
steuerschuld des Leistenden und Vorsteuerabzug des       
Leistungsempfängers prüfen zu können. 
 
Wenn die Rechtsprechung bei konkret aufgefundenen      
Lücken – und Vorliegen weiterer Anhaltspunkte für eine  
unvollständige Erfassung – Zuschätzungen zulässt, sind 
diese Fälle anders gelagert. Denn es ist ein Unterschied, ob 
ein System benutzt wird, in dem bei zutreffender Vergabe 
von Rechnungsnummern eine lückenlose Abfolge von 
Nummern ersichtlich sein müsste. Wenn jedoch system-   
bedingt gar keine lückenlose Erfassung erfolgt, kann auch 
keine Lückenhaftigkeit festgestellt werden. 
 
Beachten Sie | Das Finanzgericht hat die Revision zuge-
lassen, da nicht hinreichend geklärt ist, ob (bei Einnahmen-
Überschussrechnung) eine Pflicht zur Vergabe numerisch 
fortlaufender Rechnungsnummern besteht. 
 

Quelle | FG Köln, Urteil vom 7.12.2017, Az. 15 K 1122/16, 
Rev. zugelassen, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 199041  
 

Gesellschafter und Geschäftsführer von 
Kapitalgesellschaften 

Folgen überhöhter Zahlungen einer GmbH an eine 
dem Gesellschafter nahestehende Person 
 
| Zahlt eine GmbH unter Mitwirkung des Gesellschafters 
einen überhöhten Mietzins oder Kaufpreis an eine dem 
Gesellschafter nahestehende Person, ist dies keine         
Schenkung der GmbH an die nahestehende Person. Dies 
hat der Bundesfinanzhof in gleich drei Urteilen ent-         
schieden.  | 
 

Sachverhalte 
In zwei Fällen hatten die Ehegatten der Gesellschafter 
Grundstücke an die GmbHs zu überhöhten Preisen       
vermietet. Die Gesellschafter hatten die Verträge mit 
unterschrieben oder als Gesellschafter-Geschäftsführer 
abgeschlossen. In einem weiteren Fall veräußerte der 
Bruder des Gesellschafters, der den überhöhten Kauf-
preis bestimmt hatte, Aktien an die GmbH.  
 
Die Finanzämter setzten wegen der überhöhten Ent-
gelte verdeckte Gewinnausschüttungen der GmbHs an 
ihre Gesellschafter an. Zudem behandelten sie die      
Zahlungen als gemischte freigebige Zuwendungen der 
GmbHs an die nahestehenden Personen und besteuer-
ten diese nach Maßgabe des Erbschaft- und Schenkung-
steuergesetzes. 

 
Aufgrund seiner geänderten Beurteilung ist der Bundes-      
finanzhof dieser Handhabung nicht gefolgt: Die Zahlung 
überhöhter Entgelte durch eine GmbH an eine dem Gesell-
schafter nahestehende Person ist keine gemischte freige-
bige Zuwendung der GmbH an die nahestehende Person, 
wenn der Gesellschafter beim Abschluss der Vereinbarung 
mitgewirkt hat.  
 

Praxishinweis | Der Bundesfinanzhof deutete aber an, 
dass eine Schenkung des Gesellschafters an die ihm      
nahestehende Person vorliegen kann. Da dies aber nicht 
zu entscheiden war, bleibt die nähere Konkretisierung 
der weiteren Rechtsprechung vorbehalten.  

 
Quelle | BFH-Urteile vom 13.9.2017, Az. II R 54/15, Az. II 
R 32/16, Az. II R 42/16, unter www.iww.de, Abruf-Nrn. 
199080, 199078, 199081 

 

Gewinnabführungsvertrag wird erst mit Eintragung 
ins Handelsregister wirksam 
 
| Verpflichtet sich eine GmbH zur körperschaftsteuer-        
lichen Gewinnabführung, wird der Gewinnabführungs-   
vertrag nur dann wirksam, wenn die Gesellschafterver-
sammlung dem Vertrag zustimmt und der Vertrag ins       
Handelsregister eingetragen wird. Erfolgt der Eintrag auf-
grund eines Fehlverhaltens des Amtsgerichts verspätet, 
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liegt nach         einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
keine sachliche Unbilligkeit vor. | 
 
Hintergrund: Verpflichtet sich eine Organgesellschaft 
durch einen Gewinnabführungsvertrag ihren Gewinn an ein 
einziges anderes gewerbliches Unternehmen (Organ-         
träger) abzuführen, ist das Einkommen der Organgesell-
schaft unter gewissen Voraussetzungen dem Organträger 
zuzurechnen. Dies gilt erstmals für das Kalenderjahr, in dem 
das Wirtschaftsjahr der Organgesellschaft endet, in dem 
der Gewinnabführungsvertrag wirksam wird. 
 
Das Risiko einer verzögerten Eintragung ins Handels-          
register liegt beim Organträger und der Organgesellschaft. 
Warum diese letztlich verzögert erfolgte, ist nach Ansicht 
des Bundesfinanzhofs irrelevant. 
 
Quelle | BFH-Urteil vom 23.8.2017, I R 80/15, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 198458 
 

Umsatzsteuerzahler 

Konsignationslager: Finanzverwaltung folgt der 
Rechtsprechung 
 
| Im Zuge der Globalisierung wird die „just-in-time-An-        
lieferung“ immer öfter durch – am Produktionsgelände des 
Herstellers befindliche – Konsignationslager abgelöst, aus 
denen der Abnehmer die benötigten Komponenten je nach 
Produktionsbedarf entnehmen kann. Durch ein aktuelles 
Schreiben hat die Finanzverwaltung nun ihre restriktive 
umsatzsteuerliche Sichtweise entschärft. | 
 
Hintergrund 
 
Beim Konsignationslager handelt es sich um ein Waren-     
lager, das vom Zulieferer in unmittelbarer Nähe zum           
Abnehmer (häufig auf dessen Werksgelände) errichtet und 
mit den vom Abnehmer turnusmäßig benötigten Kompo-
nenten befüllt wird. Dabei bleibt der Zulieferer bis zur       
Warenentnahme durch den Abnehmer Eigentümer.  
 
Bisherige Sichtweise der Verwaltung 
 
Wird die Ware aus einem anderen EU-Mitgliedstaat nach 
Deutschland in das Lager verbracht, handelt es sich um ein 
innergemeinschaftliches Verbringen durch den liefernden 
Unternehmer, in dessen Folge der Unternehmer im Inland 
einen innergemeinschaftlichen Erwerb bewirkt. Daneben 
erbringt der Unternehmer eine im Inland steuerbare und 
steuerpflichtige Lieferung an den Abnehmer, sobald die 
Ware dem Lager entnommen wird.  
 
Beachten Sie | Der im übrigen Gemeinschaftsgebiet       
ansässige Unternehmer muss sich in Deutschland umsatz-
steuerlich registrieren. 
 
Neue Rechtsprechung und neue Verwaltungsauffassung 
 
In seiner Rechtsprechung aus 2016 differenziert der           
Bundesfinanzhof danach, ob der Abnehmer zu Beginn der 
Versendung feststeht oder nicht.  
 

Steht der Abnehmer bereits bei Beginn der Versendung 
fest, wird 

· die Lieferung grundsätzlich bereits bei Beginn der 
Versendung im übrigen Gemeinschaftsgebiet 
ausgeführt (= steuerfreie innergemeinschaft-      
liche Lieferung) und  

· unterliegt beim inländischen Abnehmer ggf. der 
Erwerbsbesteuerung mit korrespondierendem 
Vorsteuerabzug. 

 
Die Finanzverwaltung hat hierauf nun reagiert und ihre 
kompromisslose Haltung aufgegeben:  
 

· Bei Einlagerungstransporten aus einem anderen 
EU-Land in ein inländisches Lager liegt mit Trans-
portbeginn im Ausland bereits dann eine inner-   
gemeinschaftliche Lieferung vor, wenn der Ab-
nehmer der Ware bei Transportbeginn feststeht, 
d. h. verbindlich bestellt oder bezahlt hat. 

 
· In diesen Fällen steht es der Annahme einer          

innergemeinschaftlichen Lieferung nicht ent-      
gegen, dass sich durch Zwischenlagerung                 
in einem (auf Initiative des Abnehmers ein-           
gerichteten) Konsignationslager eine kurzfristige 
Transportunterbrechung (von einigen Tagen         
oder Wochen) ergibt, wenn der Abnehmer          
bereits vertraglich ein uneingeschränktes              
Zugriffsrecht auf die Ware im Lager hat. 

 
· Eine bei Transportbeginn nur wahrscheinliche 

Abnehmerstellung ist den Fällen des „feststehen-
den Abnehmers“ nicht gleichzusetzen.                     
Daher stellt der Einlagerungstransport in das        
inländische Konsignationslager in diesen Fällen 
weiterhin ein innergemeinschaftliches Ver-    
bringen dar. Bei späterer Warenentnahme           
erfolgt dann eine Inlandslieferung des Zulieferers 
an den Abnehmer, was die Registrierung des aus-
ländischen   Zulieferers in Deutschland erforder-
lich macht. 

 
Praxishinweise | Die Finanzverwaltung hat den Konsig-
nationslager-Beteiligten nun erstmals die Möglichkeit 
eröffnet, eine innergemeinschaftliche Lieferung zu       
gestalten, sodass sich der ausländische Zulieferer nicht 
mehr im Inland registrieren lassen muss. Entsprechende 
Gestaltungen sollten auch mit Blick auf die Übergangs-
regelung sorgfältig geplant werden. Nach der Über-
gangsregelung wird es nicht beanstandet, wenn der       
leistende Unternehmer für vor dem 1.1.2019 ausge-
führte Lieferungen und innergemeinschaftliche Erwerbe 
nach den bisherigen Grundsätzen verfährt. 
 
Diese „Direktlieferungs-Annahme“ haben viele                
EU-Länder bereits seit vielen Jahren per nationaler Ver-
einfachungsregelung geschaffen. Die EU-Kommission 
hat allerdings jüngst angekündigt, diesen „nationalen 
Wildwuchs“ zeitnah durch eine EU-einheitliche                
Regelung zu ersetzen. Die weitere Entwicklung sollte 
also aufmerksam verfolgt werden. 

 
Quelle | BMF-Schreiben vom 10.10.2017, Az. III C 3 - S 
7103-a/15/10001, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 197160; 
BMF-Schreiben vom 14.12.2017, Az. III C 3 - S 7103-
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a/15/10001; BFH-Urteil vom 20.10.2016, Az. V R 31/15; 
BFH-Urteil vom 16.11.2016, Az. V R 1/16; RL-Vorschlag der 
EU-Kommission vom 4.10.2017, unter www.iww.de/s366 
 

Arbeitgeber 

Aufstockungsbeträge zum Transferkurzarbeitergeld 
ermäßigt zu besteuern? 
 
| Erhält ein Arbeitnehmer wegen der Auflösung seines 
Dienstverhältnisses eine Abfindung, wird diese nach der 
Fünftel-Regelung besteuert, wenn bestimmte Voraus-      
setzungen erfüllt sind. Das Finanzgericht Münster ist nun 
der Auffassung, dass diese Vergünstigung auch für                
Zuschüsse einer Transfergesellschaft zum Transferkurz-    
arbeitergeld anwendbar ist.  | 
 
Um einen Arbeitnehmer dazu zu bewegen, der Auflösung 
des Dienstverhältnisses gegen Abfindung zuzustimmen, 
wird er oft für eine bestimmte Zeit einer Transfergesell-
schaft zugewiesen. Diese bildet ihn fort, um leichter einen 
Arbeitgeber zu finden, und zahlt häufig noch einen               
Zuschuss zum Transferkurzarbeitergeld. Nach Ansicht des 
Finanzgerichts Münster sind sowohl die Abfindung als auch 
die Aufstockungsbeträge zum Transferkurzarbeitergeld 
nach der Fünftel-Regelung zu besteuern. Dies gilt jedenfalls 
dann, wenn der Arbeitnehmer in der Transfergesellschaft 
nur fortgebildet wird. Ob der Bundesfinanzhof dieser Sicht-
weise beipflichten wird, wird das Revisionsverfahren          
zeigen.  
 

Praxishinweis | Der ermäßigte Steuertarif erfordert  
einen zusammengeballten Zufluss der Einkünfte in         
einem Veranlagungszeitraum (VZ). Eine Ausnahme gilt 
jedoch, wenn neben der Hauptentschädigungsleistung 
in späteren VZ aus Gründen der sozialen Fürsorge für 
eine gewisse Übergangszeit Entschädigungszusatzleis-
tungen gewährt werden oder der Steuerpflichtige in      
einem anderen VZ nur eine geringfügige Teilleistung     
erhalten hat. 

 
Quelle | FG Münster, Urteil vom 15.11.2017, Az. 7 K 
2635/16 E, Rev. BFH Az. IX R 44/17, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 198375 

 

Neues Verwaltungsschreiben zur Anrufungsaus-
kunft 
 
| Das Bundesfinanzministerium hat sein Schreiben zur An-
rufungsauskunft jüngst neu gefasst. Die Anrufungsauskunft 
ist für Arbeitgeber ein probates Mittel, um bei Zweifeln an 
Art und Umfang lohnsteuerpflichtiger Zuwendungen vom 
Finanzamt eine verbindliche Auskunft zu erhalten. Aber 
nicht nur Arbeitgeber können einen Antrag stellen, sondern 
auch Arbeitnehmer. | 
 
Wichtige Punkte im Überblick: 
 

· Gegenstand einer Anrufungsauskunft kann jede 
Frage sein, ob und inwieweit die Vorschriften der 

Lohnsteuer im konkreten Fall anzuwenden sind. 
Im Auskunftsantrag sind konkrete Rechtsfragen 
darzulegen, die für den Einzelfall von Bedeutung 
sind. 

 
· Im Gegensatz zur verbindlichen Auskunft ent-      

stehen bei der Einholung einer Anrufungsaus-
kunft keine Gebühren. 

 
· Für den Antrag ist keine bestimmte Form vorge-

schrieben. Die Anrufungsauskunft soll schriftlich 
erteilt werden. Eine Befristung ist zulässig.  

 
· Für die Erteilung der Anrufungsauskunft ist das 

Betriebsstättenfinanzamt zuständig. 
 

Praxishinweis | Der Inhalt einer Anrufungsauskunft ist 
nur für das Lohnsteuer-Abzugsverfahren bindend. Die 
Bindungswirkung erstreckt sich – unabhängig davon, ob 
sie dem Arbeitgeber oder dem Arbeitnehmer erteilt 
wurde – nicht auf das Veranlagungsverfahren. Daher 
kann das Wohnsitzfinanzamt bei der Einkommensteuer-
veranlagung des Arbeitnehmers einen anderen Rechts-
standpunkt als das Betriebsstättenfinanzamt ein-          
nehmen. 

 
Quelle | BMF-Schreiben vom 12.12.2017, Az. IV C 5 - S 
2388/14/10001, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 198321 
 

Abschließende Hinweise 

Verstärkte Kontrollen der Bargeldbranche durch die 
neue Kassen-Nachschau 
 
| Seit 2018 besteht für die Finanzverwaltung die Möglich-
keit einer Kassen-Nachschau. Dies ist ein eigenständiges 
Verfahren zur zeitnahen Aufklärung steuererheblicher 
Sachverhalte, u. a. im Zusammenhang mit der ordnungsge-
mäßen Erfassung von Geschäftsvorfällen. Das Landesamt 
für Steuern Niedersachsen hat nun in einer aktuellen       
Mitteilung auf verstärkte Kontrollen der Bargeldbranche 
durch die Kassen-Nachschau hingewiesen und praxis-           
relevante Punkte in einem Fragen-Antworten-Katalog        
dargestellt. | 
 
Welche Rahmenbedingungen gelten für die Kassen-Nach-
schau? 
 
Die Prüfung erfolgt grundsätzlich ohne Voranmeldung und 
wird von ein bis zwei Bediensteten durchgeführt. Die Prüfer 
weisen sich als Angehörige des Finanzamts aus und händi-
gen ein Merkblatt zur Kassen-Nachschau aus. 
 
Was wird überprüft? 
 
Der Fokus liegt auf der Prüfung des Kassensystems. Der 
Prüfer kann die gespeicherten Daten und die Programmie-
rung einsehen oder Daten für eine spätere Kontrolle auf    
einem Datenträger mitnehmen. 
 
Ist eine Kassen-Nachschau auch bei Betrieben ohne Kassen-
system zulässig? 
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Auch bei Betrieben ohne Kassensystem sind Kassen-Nach-
schauen möglich. Die Prüfung beschränkt sich zumeist auf 
eine Zählung des in der Kasse befindlichen Geldes (Kassen-
sturzprüfung) sowie die Tageskassenberichte für die Vor-
tage. 
 
Können auch andere Unternehmensbereiche geprüft wer-
den? 
 
Je nach Branche kann die Kassen-Nachschau auch mit einer 
unangemeldeten Lohnsteuer-Nachschau gekoppelt       
werden. Hierbei wird festgestellt, welche Arbeitnehmer   
tätig sind und wie die lohnsteuerlichen Aufzeichnungen   
geführt werden. Hinsichtlich der Ermittlung der Arbeits-    
zeiten können die nach dem Mindestlohngesetz zu führen-
den Aufzeichnungen zum Arbeitsbeginn und Arbeitsende 
auch für steuerliche Zwecke eingesehen werden. 
 
Quelle | Landesamt für Steuern Niedersachsen, Mittei-
lung vom 2.2.2018 „Finanzämter kontrollieren verstärkt die 
Bargeldbranche dank Kassen-Nachschau“; Gesetz zum 
Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnun-
gen (BGBl I 2016, S. 3152) 

Vereine: Steuererklärungen nur noch elektronisch 
abzugeben 
 
| Vereine, also steuerbefreite Körperschaften, haben ihre 
Steuererklärungen ab dem Veranlagungszeitraum 2017 
grundsätzlich nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
durch Datenfernübertragung elektronisch abzugeben. Die 
Abgabe von Steuererklärungen auf Papiervordrucken ist 
nur noch in bestimmten Härtefällen zulässig. | 
 
Auch die einzureichenden Erklärungen haben sich ge-        
ändert. Es ist je nach Rechtsform eine „Körperschaftsteuer-
erklärung (Vordruck KSt 1)“ in Verbindung mit einer          
„Anlage Gem“ und gegebenenfalls weiteren Anlagen einzu-
reichen.  
 
Quelle | Ministerium der Finanzen des Landes Branden-
burg, PM 4/2018 vom 22.1.2018 
 

 

 

Verzugszinsen 
 
| Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Die Höhe wird 
jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt. | 
 
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.1.2018 bis zum 30.6.2018 beträgt -0,88 Prozent.  
 
Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen: 
 

· für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 4,12 Prozent 
 

· für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent* 
 
* für Schuldverhältnisse, die vor dem 29.7.2014 entstanden sind: 7,12 Prozent. 
 
Die für die Berechnung der Verzugszinsen anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in der Vergangenheit: 
 

Berechnung der Verzugszinsen 
Zeitraum Zins 
vom 1.7.2017 bis 31.12.2017 -0,88 Prozent 
vom 1.1.2017 bis 30.6.2017 -0,88 Prozent 
vom 1.7.2016 bis 31.12.2016 -0,88 Prozent 
vom 1.1.2016 bis 30.6.2016 -0,83 Prozent 
vom 1.7.2015 bis 31.12.2015 -0,83 Prozent 
vom 1.1.2015 bis 30.6.2015 -0,83 Prozent 
vom 1.7.2014 bis 31.12.2014 -0,73 Prozent 
vom 1.1.2014 bis 30.6.2014 -0,63 Prozent 
vom 1.7.2013 bis 31.12.2013 -0,38 Prozent 
vom 1.1.2013 bis 30.6.2013 -0,13 Prozent 
vom 1.7.2012 bis 31.12.2012 0,12 Prozent 
vom 1.1.2012 bis 30.6.2012 0,12 Prozent 
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Steuern und Beiträge Sozialversicherung: Fälligkeitstermine in 03/2018 
 
| Im Monat März 2018 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: | 
 
Steuertermine (Fälligkeit): 

· Umsatzsteuer (Monatszahler): 12.3.2018 
 

· Lohnsteuer (Monatszahler): 12.3.2018 
 

· Einkommensteuer (vierteljährlich): 12.3.2018 
 

· Kirchensteuer (vierteljährlich): 12.3.2018 
 

· Körperschaftsteuer (vierteljährlich): 12.3.2018 
 
Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstermin vorliegen.  
 
Beachten Sie | Die für alle Steuern geltende dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspäteten Zahlung durch Überwei-
sung endet am 15.3.2018. Es wird an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass diese Zahlungsschonfrist ausdrücklich 
nicht für Zahlung per Scheck gilt. 
 
Beiträge Sozialversicherung (Fälligkeit): 
Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig, für den Beitrags-
monat März 2018 am 27.3.2018. 
 
 
Haftungsausschluss 
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige 
Wandel der Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt nicht die 
individuelle persönliche Beratung. 
 
 
 


